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(54) Kindersichere Kartonverpackung

(57) Eine kindersichere Verpackung besteht aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und wenigstens
einer darin angeordneten, streifenförmigen Blisterverpackung (B), die an einer der kurzen Schmalseiten der Faltschachtel
aus dieser herausziehbar ist. Die Faltschachtel ist kindersicher wiederverschließbar ausgebildet, und die Faltschachtel
und die Blisterverpackung (B) weisen zusammenwirkende Mittel (223,229) auf, die so eingerichtet sind, dass ein voll-
ständiges Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel verhindert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und we-
nigstens einer darin angeordneten, streifenförmigen Blisterverpackung, die an einer der kurzen Schmalseiten der Falt-
schachtel aus dieser herausziehbar ist.
[0002] Verpackungen dieser Art sind ganz allgemein als Medikamentenverpackungen bekannt. Die Blisterverpackung
(nachfolgend kurz "der Blister" genannt) besteht aus einem Streifen aus steifem Kunststoffmaterial, in dem tiefgezogene
Näpfchen ausgebildet sind, die der Aufnahme von Pillen, Tablette, Kapseln, Zäpfchen od. dgl. dienen und nach dem
Befüllen von einer auf den Kunststoffstreifen aufgesiegelten Deckfolie begrenzter Dehnungsfestigkeit, im allgemeinen
aus Metall, insbesondere Aluminium, verschlossen sind. Zum Entnehmen des Medikaments aus dem Näpfchen wird
das Medikament von der Rückseite des Streifens her gegen die Deckfolie hindurch gedrückt, die dadurch aufplatzt. Es
versteht sich, dass die Steifigkeit des Kunststoffmaterials im Bereich der Näpfchen soweit vermindert ist, in der Regel
schon durch das Tiefziehen, dass eine Verformung der Näpfchen durch manuellen Druck möglich ist.
[0003] Blister dieser Art sind nicht so ausreichend manipulationssicher, dass es Kleinkindern unmöglich wäre, im
unbeaufsichtigten Spiel Zugang zu dem im Blister enthaltenen Medikament zu erlangen. Der Gesetzgeber schreibt in
Kürze vor, dass ein Primärpackmittel, und um ein solches handelt es sich bei einem aus einer Faltschachtel vollständig
entnehmbaren Blister, kindersicher ist. Einen Blister kindersicher zu machen, verlangt eine relativ aufwendige Konstruk-
tion. Ein Beispiel hierfür ist in EP 1 270 440 B1 beschrieben. Weiterer Stand der Technik zu kindersicheren Blistern
findet sich in US 4,125,190 A, EP 1 057 744 A2, EP 1 002 744 A1 und US 6,047,829 A, nur um einige zu nennen. Die
meisten dieser vorbekannten Blisterverpackungen sind jedoch nur bis zum erstmaligen Öffnen kindersicher. Ist die
Packung einmal angebrochen und liegt unbeaufsichtigt herum, kann sie für ein Kleinkind durchaus eine Gefahr darstellen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verpackung der eingangs genannten Art anzugeben, die nach
dem erstmaligen Öffnen im gesetzlichen Sinne kindersicher wiederverschließbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Verpackung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die Faltschachtel
kindersicher wiederverschließbar ausgebildet ist und dass die Faltschachtel und die Blisterverpackung zusammenwir-
kende Mittel aufweisen, die so eingerichtet sind, dass ein vollständiges Entnehmen der Blisterverpackung aus der
Faltschachtel verhindert ist.
[0006] Aufgrund der Tatsache, dass gemäß der vorliegenden Erfindung die Faltschachtel und den Blister untrennbar
miteinander verbunden sind, gehört die Faltschachtel zum Primärpackmittel und kann daher den Kinderschutz im Sinne
der Vorschriften übemehmen, während der Blister selbst ungesichert sein kann.
[0007] Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass ein Erwachsener, der eine Verpackung der erfindungs-
gemäßen Art zum Entnehmen einer Tablette einmal geöffnet hat, die Verpackung nicht in geöffnetem Zustand herum-
liegen lässt, denn in diesem Zustand ist die Verpackung nicht aufgeräumt und insgesamt unpraktisch handhabbar.
Vielmehr wird der Erwachsene durch die Art der Verpackung dazu veranlasst, den Blister wieder in die Faltschachtel
hineinzuschieben und die Faltschachtel zu verschließen, womit der Kindersicherung wieder erreicht ist.
[0008] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass die Faltschachtel an einer ihrer kurzen Schmal-
seiten eine als Hohlwand ausgebildete Verschlussklappe hat, deren im Schließzustand im Faltschachtelrumpf befindli-
ches, an die Außenwand der Verschlussklappe angrenzendes Feld wenigstens einen bis zur Faltlinie an der Verbindung
zum Innenwandfeld der Verschlussklappe reichenden Ausschnitt hat, in den eine an der genannten Faltlinie ansetzende
Nase hineinragt. Das diesem Verschlussklappenfeld benachbarte Kartonfeld des Faltschachtelrumpfes hat in seinem
Endbereich an seiner Innenseite eine Kartonaufdoppelung, die eine Kartonkante ausbildet, an der die freie Kante der
Nase im Schließzustand der Verschlussklappe verrastet ist. Das genannte Kartonfeld des Faltschachtelrumpfes hat im
Bereich, wo die Nase an ihm anliegt, eine durch eine aufbrechbare Schwächungslinie abgegrenzte, in den Faltschach-
telinnenraum drückbare Zunge, deren freier Rand etwa den Umriss der Nase überdeckt. Durch Drücken auf diese Zunge
kann die Nase aus der Verrastung hinter der Kartonaufdoppelung gelöst werden, so dass die Verschlussklappe geöffnet
werden kann.
[0009] Um zu verhindern, dass der Blister vollständig aus der Faltschachtel herausgenommen werden kann, ist gemäß
der Ausführungsform an wenigstens einem der längslaufenden Ränder des Blisters ein vorstehender Haken ausgebildet,
und die Faltschachtel hat in ihrem Innenraum eine Sperreinrichtung, die den Bewegungsweg des Hakens beim Heraus-
bewegen des Blisters aus der Faltschachtel begrenzt. Bei dieser Ausführungsform ist es möglich, mehrere voneinander
unabhängige Blister nebeneinander in der Faltschachtel gesichert unterzubringen.
[0010] Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Blister mit einer Zunge an einem seiner Querränder zu versehen,
die umgefaltet ist und unter federnder Vorspannung an einem der Rumpffelder der Faltschachtel anliegt. Dieses Rumpf-
feld trägt eine im Bewegungsweg der Zunge befindliche Kartonkante, auf die beim Herausbewegen des Blisters aus
der Faltschachtel der freie Rand der Zunge aufläuft und eine Weiterbewegung des Blisters aus der Faltschachtel ver-
hindert. Die genannte Kartonkante kann von einer Klebelasche gebildet sein, die der Befestigung einer der die hohle
Verschlussklappe bildenden Wände am Rumpf der Faltschachtel dient.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf ein den Zeichnungen dargestelltes Ausführungsbeispiel
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näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 den flachliegenden Kartonzuschnitt einer Verpackung gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 2 den zu dem Zuschnitt von Fig. 1 gehörenden Blister (ohne Darstellung von Näpfchen),

Fig. 3 eine Darstellung einer aus dem Zuschnitt von Fig. 1 hergestellten Faltschachtel mit darin angeordnetem Blister,

Fig. 4 eine Einzelheit aus dem Innenraum der Faltschachtel,

Fig. 5 einen Längsschnitt durch die Anordung von Fig. 3 längs der Linie V - V von Fig. 3, und

Fig. 6 eine der Fig. 5 vergleichbare Darstellung im geöffeneten Zustand der Faltschachtel mit teilweise herausgezo-
genem Blister.

[0012] Die Fig. 1 und 2 zeigen die Einzelteile einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, nämlich einen Kar-
tonzuschnitt und einen Blister, wobei auf die Darstellung der Näpfchen im Blister verzichtet wurde.
[0013] Fig. 1 zeigt den flachliegenden Kartonzuschnitt einer Faltschachtel, bestehend aus zwei breiten Rumpffeldern
201 und 202 und zwei schmalen Rumpffeldern 203 und 204 sowie einer sich an das eine schmale Rumpffeld 203
anschließenden Klebelasche 205. Am einen Ende schließen sich an die Rumpffelder 201 bis 204 Klebelaschen 206
und 208 und eine Bodenlasche 211 an. Am anderen Ende schließen sich an die schmaleren Rumpffelder 203 Klebela-
schen 207 an. Das eine breite Rumpffeld 201 trägt am der Bodenlasche 211 entgegengesetzten Ende eine Rastlasche
216, während das andere Rumpffeld 202 eine Verschlussklappe Art bildende Kartonfelder hält. Diese Verschlussklappe
ist als Hohlwand ausgeführt, bestehend aus einem Deckelfeld 217, das sich an das Rumpffeld 202 anschließt, einen
Anlegefeld 218, einem Innenwandfeld 219 und einer Klebelasche 220. An der Faltlinie, die das Anlegefeld 218 vom
Innenwandfeld 219 abgrenzt, sind zwei federnde Zungen 221 angebracht, die durch Freischneidungen 222 aus dem
Anlegefeld 218 ausgeschnitten sind.
[0014] Durch einen querlaufenden Schnitt S ist aus der Klebelasche 205 eine kurze Haltewand 223 ausgeschnitten,
die gegen die Klebelasche 205 durch eine Faltlinie abgegrenzt ist. An die Haltewand 223 schließt sich eine Klebelasche
224 an. Die Haltewand 223 hat einen keilförmigen Ausschnitt 225 (siehe auch Fig. 4).
[0015] Weiter ist anzumerken, dass sich an der Faltlinie, die die Rastlasche 216 gegen das Rumpffeld 201 abgrenzt,
ein Ausschnitt 226 befindet. Das Rumpffeld 221 weist zwei Schwächungslinien auf, die Zungen 227 begrenzen. Diese
Schwächungslinien haben von der benachbarten Faltlinie, in der sich der Ausschnitt 226 befindet, einen Abstand, der
etwa dem Abstand der Anschlagkanten 228 von derselben Faltlinie entspricht, die an der Rastlasche 216 ausgebildet sind.
[0016] Gemäß Fig. 2 besteht der Blister B aus einem flachen, etwa rechteckigen Streifen aus einem ausreichend
steifen Material, das genügend Eigenstabilität hat. In dem Streifen sind Näpfchen zur Aufnahme von Tabletten, Pillen
u. dgl. Produkten ausgebildet, doch sind die Näpfchen hier nicht dargestellt, da ihre Darstellung zum Verständnis der
Erfindung nicht erforderlich ist. Der Blister B weist am einem Ende eines seiner längslaufenden Ränder einen vorste-
henden Haken 229 auf, der in Richtung auf das andere Ende des Blisters gerichtet ist.
[0017] In der fertiggestellten Verpackung, die in Fig. 3 dargestellt ist, befindet sich der in Phantomlinien gezeigte
Blister B in der Faltschachtel in einer Stellung, in der sein Haken 229 auf jener Seite der Faltschachtel liegt, wo in dieser
ein Anschlag für den Haken 229 in Form der kurzen Haltewand 223 ausgebildet ist. Der Haken 229 ist auch dem
verklebten Ende der Faltschachtel benachbart. Hierauf wird später noch eingegangen. Die Faltschachtel kann an ihrem
dem Haken 229 entgegengesetzten Ende geöffnet werden, um den Blister B aus der Faltschachtel herauszubewegen.
Man erkennt in Fig. 3, dass der Bewegungsweg des Blisters B innerhalb der Faltschachtel durch die Haltewand 223
begrenzt ist, da der Haken 229 auf sie aufläuft und in der in der Haltewand 223 ausgebildeten Kerbe 225 gefangen wird.
Die Haltewahd ist in Fig. 4 als Einzelheit dargestellt. Der Blister B kann daher nicht von der Faltschachtel gelöst werden.
[0018] Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch die Anordnung von Fig. 3, gesehen längs der Linie V - V von Fig. 3. Diese
Figur zeigt deutlich den als Hohlwand ausgebildeten Klappdeckel, von dem die Bezugszeichen 217 und 219 für die
außen und innen liegenden Wände eingetragen sind, sowie das Bezugszeichen 221, das für die federnden Zungen
steht. Die innen liegende Wand der Verschlussklappe ist mittels der an ihr angebrachten Klebelasche 220 am Rumpffeld
202 der Faltschachtel befestigt. Die federnden Zungen 221 liegen mit ihrem freien Rand an einer Kartonkante an, die
von dem Anlegefeld 218 gebildet ist. Der Blister B ist durch die Verschlussklappe in der Faltschachtel gesichert.
[0019] Im geöffneten Zustand der Faltschachtel, der in Fig. 5 dargestellt ist, ist die Verschlussklappe zu einem im
Querschnitt trapezförmigen Hohlkörper verformt. Sie kann ggf. vollkommen flachgedrückt werden. Der Innenraum der
Faltschachtel ist somit zugänglich, und der oder die Blister B können aus der Faltschachtel entnommen werden, bei-
spielsweise herausgeschüttelt werden. Ihr vollständiges Herausfallen ist durch den vorgenannten Haken 229 und die
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Haltewand 223 verhindert.
[0020] Der Faltschachtelzuschnitt wird wie folgt verarbeitet. Das schmale Rumpffeld 203 wird aufgerichtet, die Kle-
belasche 205 wird umgefaltet, die Haltewand 223 wird umgefaltet, die Klebelasche 224 wird entgegengesetzt dazu
umgefaltet und mit der Innenseite der dem schmalen Rumpffeld benachbarten Rumpfwand 202 verklebt. Die Klebela-
schen 207 werden nach innen auf ihre schmalen Rumpfwände 203 und 204 umgefaltet und mit diesen verklebt. Die
Rastlasche 216 wird nach innen auf das breite Rumpffeld 201 umgefaltet und mit diesem verklebt. An der Faltlinie, die
das Deckelfeld 217 vom Anlegefeld 218 abgrenzt, wird das Anlegefeld 218 nach innen umgefaltet, und die Klebelasche
220 wird mit dem breiten Rumpffeld 202 verklebt. Die Faltschachtel wird dann unter Einfalten der Klebelaschen 206 und
208 und Verkleben der Klebelasche 205 mit der Innenseite des Rumpffeldes 206 sowie Verkleben der Bodenlasche
211 mit der Klebelasche 208 verschlossen, wobei zuvor wenigstens ein Blister B (siehe Fig. 2) so in den noch offenen
Zuschnitt eingelegt wird, dass der an ihm ausgebildete Haken 229 größten Abstand von der Haltewand 223 hat. Es
braucht dann nur noch die hohlwandige Verschlussklappe verschlossen zu werden. Die Nasen 221 verrasten dabei an
den Kanten 228 der Rastlasche 216. Es ist aber auch möglich, die Faltschachtel bis auf die Verklebung am Boden
fertigzustellen und den oder die Blister vom noch offenen Boden her in die Faltschachtel einzuschieben und die Falt-
schachtel dann am Boden zu verschließen und zu verkleben.
[0021] Zum Entnehmen des Blisters B muss zunächst die Faltschachtel geöffnet werden, wozu man auf die Zungen
227 drückt und dadurch die federnden Nasen 221 aus der Verrastung an der Rastlasche 216 befreit. Die Verschlussklappe
kann dann geöffnet werden. Der Durchbruch 226 hat einen entsprechenden Fingerausschnitt geschaffen, wo man
beispielsweise den Daumen ansetzen kann. Der Blister ist dann in der Verpackung zugänglich, er kann beispielsweise
herausgeschüttelt werden, wobei jedoch ein vollständiges Entnehmen des Blisters B verhindert ist. Der an dem Blister
gemäß Fig. 2 seitlich vorstehende Haken 229 wird von dem keilförmigen Ausschnitt 225 in der Haltewand 223 gefangen.
Bei dieser Verpackung können sich mehrere Blister B der in Fig. 2 gezeigten Art parallel gestapelt in der Faltschachtel
befinden. Zum Wiederverschließen braucht nach Zurückschieben des Blisters in die Faltschachtel nur die Verschlus-
sklappe geschlossen zu werden, wobei die Nasen 121 hinter die Rastlasche 216 gleiten und sich ihre freien Enden
aufgrund der federnden Wirkung des Kartonmaterials an den Anschlagkanten 228 verrasten.
[0022] Wenn, wie im gezeigten Beispiel, zwei federnde Nasen 221vorhanden sind, ist die Faltschachtel besonders
kindersicher, denn es muss auf zwei Zungen 227 gedrückt werden, und gleichzeitig muss man die Verschlussklappe
aus der Faltschachtel herausklappen, denn sie springt nicht von selbst auf. Es versteht sich aber, dass ggf. nur eine
federnde Nase mit zugehöriger Zunge vorhanden sein kann.
[0023] Ein Kleinkind ist nicht in der Lage, die Kombination der Bewegungen auszuführen, die notwendig sind, die
Faltschachtel zu öffnen, da die notwendigen Bewegungsabläufe in unterschiedliche Richtungen weisen. Die Faltschach-
tel ist daher kindersicher, und weil die Blister von ihr nicht getrennt werden können, stellt die Verpackung insgesamt
eine Primärverpackung dar und erfüllt die Vorschriften der Kindersicherheit, ohne dass hierzu der Blister kindersicher
ausgebildet sein muss.

Patentansprüche

1. Verpackung aus einer quaderförmigen Faltschachtel aus Karton und wenigstens einer darin angeordneten, strei-
fenförmigen Blisterverpackung (B), die an einer der kurzen Schmalseiten der Faltschachtel aus dieser herausziehbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Faltschachtel kindersicher wiederverschließbar ausgebildet ist und dass
die Faltschachtel und die Blisterverpackung (B) zusammenwirkende Mittel (223, 229) aufweisen, die so eingerichtet
sind, dass ein vollständiges Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel verhindert ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Faltschachtel an einer ihrer kurzen Schmalseiten
eine als Hohlwand ausgebildete Verschlussklappe (217, 218, 221) aufweist, das dem im Schließzustand im Falt-
schachtelrumpf befindliche, an die Außenwand (217) der Verschlussklappe angrenzende Feld (218) derselben
wenigstens einen bis zu einer Faltlinie an der Verbindung zum Innenwandfeld (221) der Verschlussklappe reichenden
Ausschnitt (222) hat, in den eine an der Faltlinie ansetzende federnde Nase (221) hineinragt, das diesem Verschlus-
sklappenfeld (218) benachbarte Kartonfeld (201) des Faltschachtelrumpfes in seinem Endbereich an seiner Innen-
seite eine Kartonaufdoppelung (216) hat, die eine Kartonkante (228) ausbildet, an der die freie Kante der Nase
(221) im Schließzustand der Verschlussklappe (217 bis 219) verrastet ist, und das genannte Kartonfeld (201) des
Faltschachtelrumpfes im Bereich, wo die Nase (221) an ihm anliegt, eine durch eine aufbrechbare Schwächungslinie
abgegrenzte, in den Faltschachtelinnenraum drückbare Zunge (227) hat, deren freier Rand etwa dem Umriss der
Nase (221) überdeckt.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens einem der Längsränder der
Blisterverpackung (B) ein Vorsprung (229) ausgebildet ist und an der diesem Rand der Blisterverpackung (B) be-
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nachbarten Innenwand der Faltschachtel eine Sperreinrichtung (223) ausgebildet ist, die den Bewegungsweg des
Vorsprungs (229) beim Entnehmen der Blisterverpackung (B) aus der Faltschachtel begrenzt.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung als ein Haken (229) ausgebildet ist,
dessen Öffnung in Richtung der Verschlussklappe der Faltschachtel weist.

5. Verpackung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrichtung als eine Haltewand
(223) ausgebildet ist, die Teil des Zuschnitts ist, aus dem die Faltschachtel erstellt ist, und sich im Hohlraum der
Faltschachtel in Längsrichtung derselben erstreckt.
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